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Anhang Erlaubnisschein Fockbeker See 

 
1. Zum Fischfang dürfen max. 3 Handangeln mit max. 1 Haken 

pro Angel verwendet werden 
 

2. Das Betreten geschlossener Reetflächen und der 
Vogelschutzgebiete ist verboten 
 

3. Boote dürfen nicht näher als 25 m ans Reet herangerudert 
werden 
 

4. Jeder Erlaubnisscheininhaber hat einmal im Jahr Arbeitsdienst 
zu leisten. Wer keinen Arbeitsdienst geleistet hat oder wer zu 
seinem Arbeitsdiensttermin nicht erscheint, ohne sich vorher 
abgemeldet zu haben, der hat 60,00 € zu zahlen. 
 

5. Das Seegelände ist sauber zu halten 
 

6. Pro Woche (von Montag bis Sonntag) dürfen max. 3 Karpfen 
gefangen werden. Alle anderen Fische sind ohne 
Stückbegrenzung 
 

7. Schonmaße: Karpfen 40 cm, Schleie 25 cm, Aal 50 cm, 
Zander 45 cm, Hecht 50 cm.  
Alle anderen Fische: gesetzliches Mindestmaß 
 

8. Schonzeiten: Hecht 15. Februar bis 30. April 
 

9. Zuwiderhandlungen haben den sofortigen Entzug des 
Erlaubnisscheins zur Folge 
 

10. Senken ist erlaubt 
 
11. Anfüttern ist in Maßen erlaubt 
 
 
Vorstand  SAV Fockbek 
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